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endwig l.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Palzgraf bei Phein,

teerzog von Bayern, Franken und in Schwaben ete. ete.

Wir finden Uns bewogen, zur Ausführung des Reichsgesetzes, betreffend den Verkehr

mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879

bezüglich der Untersuchungsanstalten für Nahrungs= und Genußmittel zu verordnen, was

folgt:
9



L

8. 1.

In Verbindung mit dem Hygienischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität

zu München, dann mit dem Laboratorium für angewandte Chemie an der Friedrich-

Alexanders-Universität zu Erlangen und mit dem Technologischen Attribut der Julius-

Maximilians-Universität zu Würzburg wird je eine Untersuchungsanstalt für Nahrungs= und

Genußmittel errichtet.

§. 2.

Die Untersuchungsanstalten haben die Aufgabe, auf Ersuchen der mit dem Vollzuge

des im Eingang erwähnten Reichsgesetzes vom 14. Mai 1879 betrauten Behörden und

Gerichte die erforderlichen technischen Untersuchungen von Nahrungs= und Genußmitteln,

dann von solchen Gebrauchsgegenständen, welche in den Rahmen des genannten Gesetzes

fallen, vorzunehmen und hierüber Gutachten abzugeben.

Unbeschadet dieser Aufgabe obliegt es den Untersuchungsanstalten, soweit es ihre

geschäftlichen Verhältnisse gestatten, auch Privatpersonen — Produzenten, Konsumenten,

Gewerbtreibenden — auf Wunsch über die Beschaffenheit von Nahrungs= und Genußmitteln,

dann von Gebrauchsgegenständen der bezeichneten Art Auskunft zu ertheilen.

Die Heranziehung der Untersuchungsanstalten seitens der zuständigen Behörden zur

Abgabe gutachtlicher Aeußerungen über verwandte, nicht unmittelbar in den Bereich des

Gesetzes vom 14. Mai 1879 fallende Gegenstände der Gesundheitspolizei und Hygiene,

z. B. über die Beschaffenheit von Trinkwasser, ist, soferne hiedurch die Erfüllung der in

Abs. 1 bezeichneten Geschäftsaufgabe nicht beeinträchtigt wird, nicht ausgeschlossen.

Insoweit bisher die Medizinal-Comité's nach Maßgabe Unserer Verordnung vom

29. September 1878, die Vornahme der chemischen und mikroskopischen Untersuchungen in

strafrechtlichen Fällen betr., in Bezug auf Uebertretungen des Gesetzes vom 14. Mai 1879

zur Vornahme chemischer oder mikroskopischer Untersuchungen und zur Abgabe von Gutachten

hierüber zuständig waren, treten gemäß Abs. 1 dieses Paragraphen die Untersuchungsanstalten

für Nahrungs= und Genußmittel an deren Stelle.

§. 3.

Den Untersuchungsanstalten gebührt die Benennung: „Königliche Untersuchungsanstalt

für Nahrungs= und Genußmittel z .. (München — Erlangen — Würzburg).“ Die-
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selben führen ein Dienstsiegel von der gleichen Form, wie dasjenige der Königlichen Bezirks-

ärzte und mit einer der Benennung der Untersuchungsanstalt entsprechenden Umschrift.

§. 4.

Die Untersuchungsanstalten unterstehen der Aufsicht Unseres Staatsministeriums des

Innern und sind diesem unmittelbar untergeordnet, unbeschadet des erforderlichen Benehmens

des letzteren mit Unseren übrigen Staatsministerien, soweit diese betheiligt sind.

§. 5.

Der Wirkungekreis der Untersuchungsanstalt zu München erstreckt sich auf die Regier-

ungsbezirke Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und Neuburg, derjenige der Untersuchungs-

anstalt zu Erlangen auf die Regierungsbezirke Mittelfranken, Oberpfalz und von Regens-

burg, dann Oberfranken, derjenige der Untersuchungsanstalt zu Würzburg auf den Regierungs-

bezirk Unterfranken und Aschaffenburg.

S. 6.

Der jeweilige Vorstand des Hygienischen Institutes der Universttät zu München, des

Laboratoriums für angewandte Chemie an der Universität zu Erlangen und des Techno-

logischen Attributes der Universität zu Würzburg ist zugleich Vorstand der dortigen Unter-

suchungsanstalt und bekleidet diese Stelle als Nebenfunktion gegen Bezug einer von

Unserem Staatsministerium des Innern im Benehmen mit Unserem Staatsministerium

des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten zu bestimmenden jährlichen Remuneration.

Jeder Anstalt wird die erforderliche Anzahl von Assistenten beigegeben, welche auf

Vorschlag des Akademischen Senates der betreffenden Universität durch Unser Staats-

ministerium des Innern im Benehmen mit Unserem Staatsministerium des Innern für

Kirchen= und Schulangelegenheiten gegen Bezug eines Jahresgehaltes, jedoch ohne Anspruch

auf Pension oder Sustentation, in widerruflicher Weise aufgestellt werden.

§. 7.

Die Vorstände sowie die Afsistenten werden auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer

Obliegenheiten eidlich verpflichtet.
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Außerdem haben dieselben den Verfassungseid (Tit. X 8. 3 der Verfassungsurkunde),

sowie den durch Unsere Verordnung vom 15. März 1850 (Regierungsblatt S. 241)

vorgeschriebenen Eid, soweit sie diese Eide noch nicht geleistet haben, zu leisten.

§. 8.

Die Vorstände der Untersuchungsanstalten werden im Falle der Verhinderung durch

den I. Assistenten vertreten. Außerdem sind dieselben befugt, nach Gutbefinden einen der

Assistenten zur Vertretung der Anstalt in einzelnen Angelegenheiten vor Gerichten oder

Behörden abzuordnen.

§. 9.

Den Untersuchungsanstalten ist gestattet, in jenen Fällen, in welchen die Gesundheits-

schädlichkeit eines von der Anstalt untersuchten Nahrungsmittels, Genußmittels oder Ge-

brauchsgegenstandes in Frage steht, vor der Abgabe des schriftlichen Gutachtens den für

den Stadtbezirk des Anstaltssitzes bestellten Bezirksarzt, dann in jenen Fällen, in welchen

die Beurtheilung thierischer Produkte in Betracht kommt, einen von Unserem Staats-

ministerium des Innern zu bestimmenden beamteten Thierarzt zur Berathung beizuziehen.

Auch ist denselben unbenommen, vor Abgabe ihres Gutachtens, wo es nach den be-

sonderen Verhältnissen des einzelnen Falles zur Aufklärung und zur richtigen Beurtheilung

der Sache dienlich erscheint, Sachverständige aus den Kreisen des betreffenden Industrie-

zweiges oder der Landwirthschaft gutachtlich zu vernehmen.

8. 10.

Ueber die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Untersuchungsanstalten ist eigene

Kasse und Rechnung zu führen. Die Buch= und Kasseführung sowie die Rechnungsablage

übertragen Wir den Universitätskassen gegen eine von Uns erem Staatsministerium des

Innern im Benehmen mit Unserem Staatsministerium des Innern für Kirchen= und

Schulangelegenheiten zu bestimmende angemessene Vergütung. Die Rechnungen unterliegen

der Revision Unserer Rechnungskammer, welcher auch die Kassekuratel nach §. 38

Unserer Verordnung vom 11. Januar 1826, das Finanzrechnungswesen für das König-

reich betreffend, zusteht.
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8. 11.

Unser Staatsministerium des Innern ist ermächtigt, im Benehmen mit Unserem

Staatsministerium der Finanzen die von den Untersuchungsanstalten für die Vornahme

von Untersuchungen und für die Abgabe von Gutachten zu beanspruchenden Gebühren zu

regeln.

Den Untersuchungsanstalten bleibt hiebei unbenommen, mit einzelnen Gemeinden über

die Vornahme von Untersuchungen und die Abgabe von Gutachten gegen Leistung einer

jährlichen Pauschvergütung, vorbehaltlich der Genehmigung Unseres Staatsministeriums

des Innern, Vereinbarungen zu treffen.

Ob und in wie weit die Bezirksärzte und die beamteten Thierärzte für ihre Mit-

wirkung (§. 9 Abs. 1) eine Vergütung zu beanspruchen haben, bemißt sich nach den

allgemeinen Vorschriften über die Vergütung ärztlicher, beziehungsweise thierärztlicher

Amtsgeschäfte.

S. 12.

Die Bestimmungen Unserer Verordnung vom 11. Februar 1875, die Aufrechnung

der Tagegelder und Reisekosten bei auswärtigen Dienstgeschäften der Beamten und Bedien-

steten des Civilstaatsdienstes betreffend, finden auf die Beamten der Untersuchungsanstalten

mit der Maßgabe Anwendung, daß die Vorstände der Untersuchungsanstalten unter S. 6

l#t.b a. a. O., die Assistenten unter §. 6 lit. d einzureihen sind.

§. 13.

Die landwirthschaftliche Kreisversuchsstation zu Speyer wird in widerruflicher Weise

als öffentliche Untersuchungsanstalt für Nahrungs= und Genußmittel für den Regierungs-

bezirk der Pfalz anerkannt.

Insoweit dieselbe in dieser Eigenschaft fungirt, führt sie die Bezeichnung: „Land-

wirthschaftliche Kreisversuchsstation zu Speyer, als öffentliche Untersuchungsanstalt für

Nahrungs= und Genußmittel.“

In ihrer Eigenschaft als Untersuchungsanstalt untersteht dieselbe der Aufsicht der

Regierung der Pfalz, Kammer des Innern, und Unseres Staatsministeriums des Innern

und hat die von letzterem zu erlassenden Dienstesvorschriften zu befolgen.
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Zur Aufstellung eines neuen Vorstandes der Kreisversuchsstation, sowie zur Aufstellung

der für die Zwecke der Untersuchungsanstalt zu verwendenden Assistenten ist die Zustimmung

Unseres Staatsministeriums des Innern zu erholen.

Die Bestimmungen der 88. 2, 7, 8, 9 und 11 der gegenwärtigen Verordnung

finden auf die landwirthschaftliche Kreisversuchsstation zu Speyer in ihrer Eigenschaft als

öffentliche Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel gleichmäßige Anwendung.

8. 14.

Unserem Staatsministerium des Innern bleibt vorbehalten, ausnahmsweise einzelne

gemeindliche Untersuchungsanstalten, soferne dieselben nach allen Beziehungen vollkommen

entsprechend ausgestattet sind, als öffentliche Untersuchungsanstalten für Nahrungs= und

Genußmittel für den Gemeindebezirk anzuerkennen, so zwar, daß sie für den letzteren an

die Stelle der einschlägigen staatlichen Untersuchungsanstalt treten.

§. 1b.

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. März 1884 in Kraft.

Linderhof, den 27. Januar 1884.

Ludwig.

Dr. Frhr. v. Lutz. Dr. v. Fänstle. Dr. v. Niedel. Frhr. v. Feilitzsch.

Auf Königlich Allerhöchsten Befehl:

Der General-Sekretär,

Ministerialrath v. Schlereth.
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